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Alternativ kann auch ein anders formulierter Text gleichen Inhalts verwendet 
werden. 

3. Gemäß§ 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die so
fortige Vollziehung dieser Verfügung (Ziffern 1 und 2) im öffentlichen Interesse an
geordnet.

4. Für den Fall der Nichtbeachtung der unter den Ziffern 1 und 2 genannten Entschei
dungen wird dem verantwortlichen Gastwirt die Festsetzung eines Zwangsgeldes in
Höhe von 1.000 € angedroht.

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung auf
der Homepage der Stadt Konstanz als bekanntgegeben und tritt zu diesem Zeit
punkt in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeinverfügung zum Umgang mit Wasser
pfeifen (Shishas) in Gaststätten der Stadt Konstanz vom 29.11.2018 außer Kraft.

Hinweis 

Die Allgemeinverfügung kann mit Begründung beim Bürgeramt der Stadt Konstanz, Ord
nungsbehörde, Untere Laube 24, 78462 Konstanz zu den Sprechzeiten (Mo.-Fr. 08.00-
12.00 Uhr/Mittwoch zusätzlich 14.00-17.00 Uhr) in Zimmer 1.04 eingesehen oder auf 
elektronischem Weg per Mail unter Gewerbe@Konstanz.de angefordert werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
bei der Stadt Konstanz, Bürgeramt, Untere Laube 24, 78462 Konstanz oder beim Regie
rungspräsidium Freiburg, Bissierstraße 7, 79114 Freiburg, eingelegt werden. 

Konstanz, den /d ,-_ A.o • 2., \ 

Uli Burchardt 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Konstanz am 22.10.2024
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